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3 Der Auftraggeber kann auch Festpreise oder Festkosten vorgeben, sodass das
wirtschaftlichste Angebot ausschließlich nach qualitativen, umweltbezogenen
oder sozialen Zuschlagskriterien nach Satz 1 bestimmt wird.

(3) 1 Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder den Ver-
gabeunterlagen an, wie er die einzelnen Zuschlagskriterien gewichtet, um das
wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln. 2 Diese Gewichtung kann auch mittels
einer Spanne angegeben werden, deren Bandbreite angemessen sein muss.
3 Ist die Gewichtung aus objektiven Gründen nicht möglich, so gibt der
Auftraggeber die Zuschlagskriterien in absteigender Rangfolge an.

(4) Für den Beleg, ob und inwieweit die angebotene Leistung den gefor-
derten Zuschlagskriterien entspricht, gelten die §§ 31 und 32 entsprechend.

(5) Für den Beleg, dass die angebotene Leistung den geforderten Ausfüh-
rungsbedingungen gemäß § 128 Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen1) entspricht, gelten die §§ 31 und 32 entsprechend.

§ 53 Berechnung von Lebenszykluskosten. (1) Der Auftraggeber kann
vorgeben, dass das Zuschlagskriterium „Kosten“ auf der Grundlage der
Lebenszykluskosten der Leistung berechnet wird.

(2) 1 Der Auftraggeber gibt die Methode zur Berechnung der Lebens-
zykluskosten und die zur Berechnung vom Unternehmen zu übermittelnden
Informationen in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen
an. 2 Die Berechnungsmethode kann umfassen
1. die Anschaffungskosten,
2. die Nutzungskosten, insbesondere den Verbrauch von Energie und anderen

Ressourcen,
3. die Wartungskosten,
4. Kosten am Ende der Nutzungsdauer, insbesondere die Abholungs-, Entsor-

gungs- oder Recyclingkosten, oder
5. Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung entstehen, die

mit der Leistung während ihres Lebenszyklus in Verbindung stehen, sofern
ihr Geldwert nach Absatz 3 bestimmt und geprüft werden kann; solche
Kosten können Kosten der Emission von Treibhausgasen und anderen
Schadstoffen sowie sonstige Kosten für die Eindämmung des Klimawandels
umfassen.
(3) Die Methode zur Berechnung der Kosten, die durch die externen

Effekte der Umweltbelastung entstehen, muss folgende Bedingungen erfül-
len:
1. Sie beruht auf objektiv nachprüfbaren und nichtdiskriminierenden Krite-

rien; ist die Methode nicht für die wiederholte oder dauerhafte Anwen-
dung entwickelt worden, darf sie bestimmte Unternehmen weder bevor-
zugen noch benachteiligen,

2. sie ist für alle interessierten Beteiligten zugänglich, und
3. die zur Berechnung erforderlichen Informationen lassen sich von Unter-

nehmen, die ihrer Sorgfaltspflicht im üblichen Maße nachkommen, ein-
schließlich Unternehmen aus Drittstaaten, die dem Übereinkommen über

Sektorenverordnung § 53 SektVO 3

1)Nr. 1.
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das öffentliche Beschaffungswesen von 1994 (ABl. C 256 vom 3.9.1996,
S. 1), geändert durch das Protokoll zur Änderung des Übereinkommens
über das öffentliche Beschaffungswesen (ABl. L 68 vom 7.3.2014, S. 2)
oder anderen, für die Europäische Union bindenden internationalen Über-
einkommen beigetreten sind, mit angemessenem Aufwand bereitstellen.
(4) Sofern eine Methode zur Berechnung der Lebenszykluskosten durch

einen Rechtsakt der Europäischen Union verbindlich vorgeschrieben worden
ist, hat der Auftraggeber diese Methode vorzugeben.

§ 54 Ungewöhnlich niedrige Angebote. (1) Erscheinen der Preis oder
die Kosten eines Angebots im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung
ungewöhnlich niedrig, verlangt der Auftraggeber vom Bieter Aufklärung.

(2) 1 Der Auftraggeber prüft die Zusammensetzung des Angebots und be-
rücksichtigt die übermittelten Unterlagen. 2 Die Prüfung kann insbesondere
betreffen:
1. die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens einer Lieferleistung oder

der Erbringung der Dienstleistung,
2. die gewählten technischen Lösungen oder die außergewöhnlich günstigen

Bedingungen, über die das Unternehmen bei der Lieferung der Waren oder
bei der Erbringung der Dienstleistung verfügt,

3. die Besonderheiten der angebotenen Liefer- oder Dienstleistung,
4. die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 128 Absatz 1 des Gesetzes

gegen Wettbewerbsbeschränkungen1), insbesondere der für das Unterneh-
men geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften, oder

5. die etwaige Gewährung einer staatlichen Beihilfe an das Unternehmen.
(3) 1 Kann der Auftraggeber nach der Prüfung gemäß den Absätzen 1 und 2

die geringe Höhe des angebotenen Preises oder der angebotenen Kosten nicht
zufriedenstellend aufklären, darf er den Zuschlag auf dieses Angebot ableh-
nen. 2 Er lehnt das Angebot ab, wenn er festgestellt hat, dass der Preis oder die
Kosten des Angebots ungewöhnlich niedrig sind, weil Verpflichtungen nach
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 nicht eingehalten werden.

(4) 1 Stellt der Auftraggeber fest, dass ein Angebot ungewöhnlich niedrig
ist, weil der Bieter eine staatliche Beihilfe erhalten hat, so lehnt der Auftrag-
geber das Angebot ab, wenn der Bieter nicht fristgemäß nachweisen kann,
dass die staatliche Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. 2 Der Auftraggeber teilt
die Ablehnung der Europäischen Kommission mit.

§ 55 Angebote, die Erzeugnisse aus Drittländern umfassen. (1) 1 Der
Auftraggeber eines Lieferauftrags kann Angebote zurückweisen, bei denen
der Warenanteil zu mehr als 50 Prozent des Gesamtwertes aus Ländern
stammt, die nicht Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum sind und mit denen auch keine sonstigen Vereinbarungen
über gegenseitigen Marktzugang bestehen. 2 Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie gibt im Bundesanzeiger bekannt, mit welchen Län-
dern und auf welchen Gebieten solche Vereinbarungen bestehen.

3 SektVO §§ 54, 55 Sektorenverordnung

1)Nr. 1.



141

(2) 1 Sind zwei oder mehrere Angebote nach den Zuschlagskriterien
gleichwertig, so ist dasjenige Angebot zu bevorzugen, das nicht nach Absatz 1
zurückgewiesen werden kann. 2 Die Preise sind als gleichwertig anzusehen,
wenn sie nicht um mehr als 3 Prozent voneinander abweichen. 3 Satz 1 ist
nicht anzuwenden, wenn die Bevorzugung zum Erwerb von Ausrüstungen
führen würde, die andere technische Merkmale als die vom Auftraggeber
bereits genutzten Ausrüstungen aufweisen und dadurch bei Betrieb und
Wartung zu Inkompatibilität oder technischen Schwierigkeiten oder zu un-
verhältnismäßigen Kosten führen würde.

(3) Software, die in der Ausstattung für Telekommunikationsnetze verwen-
det wird, gilt als Ware im Sinne des Absatzes 1.

§ 56 Unterrichtung der Bewerber oder Bieter. (1) 1 Unbeschadet des
§ 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) teilt der Auftrag-
geber jedem Bewerber und jedem Bieter unverzüglich seine Entscheidungen
über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung, die Zuschlagserteilung oder
die Zulassung zur Teilnahme an einem dynamischen Beschaffungssystem mit.
2 Gleiches gilt für die Entscheidung, ein Vergabeverfahren aufzuheben oder
erneut einzuleiten, einschließlich der Gründe dafür, sofern eine Bekannt-
machung veröffentlicht wurde.

(2) Der Auftraggeber unterrichtet auf Verlangen des Bewerbers oder Bie-
ters unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des An-
trags in Textform
1. jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die Ablehnung

seines Teilnahmeantrags,
2. jeden nicht erfolgreichen Bieter über die Gründe für die Ablehnung seines

Angebots,
3. jeden Bieter über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots

sowie den Namen des erfolgreichen Bieters und
4. jeden Bieter über den Verlauf und die Fortschritte der Verhandlungen und

des wettbewerblichen Dialogs mit den Bietern.
(3) § 38 Absatz 6 gilt entsprechend.

§ 57 Aufhebung und Einstellung des Verfahrens. 1 Ein Vergabeverfah-
ren kann ganz oder bei Losvergabe für einzelne Lose aufgehoben werden oder
im Fall eines Verhandlungsverfahrens eingestellt werden. 2 In diesen Fällen hat
der Auftraggeber den am Vergabeverfahren beteiligten Unternehmen unver-
züglich die Aufhebung oder Einstellung des Verfahrens und die Gründe
hierfür sowie seine etwaige Absicht, ein neues Vergabeverfahren durchzufüh-
ren, in Textform mitzuteilen.

Sektorenverordnung §§ 56, 57 SektVO 3

1)Nr. 1.
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Abschnitt 3. Besondere Vorschriften für die Beschaffung
energieverbrauchsrelevanter Leistungen und von

Straßenfahrzeugen

§ 58 Beschaffung energieverbrauchsrelevanter Leistungen. (1) 1 Mit
der Leistungsbeschreibung sind im Rahmen der technischen Spezifikationen
von den Bietern Angaben zum Energieverbrauch von technischen Geräten
und Ausrüstungen zu fordern. 2 Bei Bauleistungen sind diese Angaben dann
zu fordern, wenn die Lieferung von technischen Geräten und Ausrüstungen
Bestandteil dieser Bauleistungen sind. 3 Dabei ist in geeigneten Fällen eine
Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder eine vergleichbare Methode
zur Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit vom Bieter zu fordern.

(2) Bei technischen Geräten und Ausrüstungen kann deren Energiever-
brauch bei der Entscheidung über den Zuschlag berücksichtigt werden, bei
Bauleistungen jedoch nur dann, wenn die Lieferung der technischen Geräte
oder Ausrüstungen ein wesentlicher Bestandteil der Bauleistung ist.

§ 59 Beschaffung von Straßenfahrzeugen. (1) 1 Der Auftraggeber muss
bei der Beschaffung von Straßenfahrzeugen Energieverbrauch und Umwelt-
auswirkungen berücksichtigen. 2 Zumindest müssen folgende Faktoren, je-
weils bezogen auf die Gesamtkilometerleistung des Straßenfahrzeugs im Sinne
der Tabelle 3 der Anlage 2, berücksichtigt werden:
1. Energieverbrauch,
2. Kohlendioxid-Emissionen,
3. Emissionen von Stickoxiden,
4. Emissionen von Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen und
5. partikelförmige Abgasbestandteile.

(2) 1 Der Auftraggeber erfüllt die Verpflichtung, indem er
1. Vorgaben zu Energieverbrauch und Umweltauswirkungen in der Leis-

tungsbeschreibung oder in den technischen Spezifikationen macht oder
2. den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen von Straßenfahrzeu-

gen als Zuschlagskriterien berücksichtigt.
2 Sollen der Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen von Straßen-
fahrzeugen finanziell bewertet werden, ist die in Anlage 3 definierte Methode
anzuwenden. 3 Soweit die Angaben in Anlage 2 dem Auftraggeber einen
Spielraum bei der Beurteilung des Energiegehaltes oder der Emissionskosten
einräumen, nutzt er diesen Spielraum entsprechend den lokalen Bedingungen
am Einsatzort des Fahrzeugs.

Abschnitt 4. Planungswettbewerbe

§ 60 Anwendungsbereich. (1) Wettbewerbe nach § 103 Absatz 6 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1) werden insbesondere auf den

3 SektVO §§ 58–60 Sektorenverordnung

1)Nr. 1.
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Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens oder der
Datenverarbeitung durchgeführt (Planungswettbewerbe).

(2) Bei der Durchführung eines Planungswettbewerbs wendet der Auftrag-
geber die §§ 5, 6, 50 und die Vorschriften dieses Abschnitts an.

§ 61 Veröffentlichung, Transparenz. (1) 1 Der Auftraggeber teilt seine
Absicht, einen Planungswettbewerb auszurichten, in einer Wettbewerbs-
bekanntmachung mit. 2 Die Wettbewerbsbekanntmachung wird nach dem in
Anhang IX der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 enthaltenen
Muster erstellt.

(2) Beabsichtigt der Auftraggeber im Anschluss an einen Planungswett-
bewerb einen Dienstleistungsauftrag im Verhandlungsverfahren ohne Teilnah-
mewettbewerb zu vergeben, hat der Auftraggeber die Eignungskriterien und
die zum Nachweis der Eignung erforderlichen Unterlagen hierfür bereits in
der Wettbewerbsbekanntmachung anzugeben.

(3) 1 Die Ergebnisse des Planungswettbewerbs sind bekanntzumachen und
innerhalb von 30 Tagen an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen
Union zu übermitteln. 2 Die Bekanntmachung wird nach dem Muster gemäß
Anhang X der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 erstellt.

(4) § 38 Absatz 6 gilt entsprechend.

§ 62 Ausrichtung. (1) Die an einem Planungswettbewerb Interessierten
sind vor Wettbewerbsbeginn über die geltenden Durchführungsregeln zu
informieren.

(2) Die Zulassung von Teilnehmern an einem Planungswettbewerb darf
nicht beschränkt werden
1. unter Bezugnahme auf das Gebiet eines Mitgliedstaats der Europäischen

Union oder einen Teil davon oder
2. auf nur natürliche oder nur juristische Personen.

(3) 1 Bei einem Planungswettbewerb mit beschränkter Teilnehmerzahl hat
der Auftraggeber eindeutige und nichtdiskriminierende Auswahlkriterien
festzulegen. 2 Die Zahl der Bewerber, die zur Teilnahme aufgefordert werden,
muss ausreichen, um einen echten Wettbewerb zu gewährleisten.

§ 63 Preisgericht. (1) 1 Das Preisgericht darf nur aus Preisrichtern beste-
hen, die von den Teilnehmern des Planungswettbewerbs unabhängig sind.
2 Wird von den Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte berufliche Qualifi-
kation verlangt, muss mindestens ein Drittel der Preisrichter über dieselbe
oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen.

(2) 1 Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen
unabhängig. 2 Es trifft seine Entscheidungen nur aufgrund von Kriterien, die
in der Wettbewerbsbekanntmachung genannt sind. 3 Die Wettbewerbsarbeiten
sind ihm anonym vorzulegen. 4 Die Anonymität ist bis zu den Stellungnah-
men oder Entscheidungen des Preisgerichts zu wahren.

(3) 1 Das Preisgericht erstellt einen Bericht über die Rangfolge der von
ihm ausgewählten Wettbewerbsarbeiten, indem es auf die einzelnen Projekte
eingeht und seine Bemerkungen sowie noch zu klärende Fragen aufführt.
2 Dieser Bericht ist von den Preisrichtern zu unterzeichnen.

Sektorenverordnung §§ 61–63 SektVO 3
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(4) 1 Die Teilnehmer können zur Klärung bestimmter Aspekte der Wett-
bewerbsarbeiten aufgefordert werden, Fragen zu beantworten, die das Preis-
gericht in seinem Protokoll festzuhalten hat. 2 Der Dialog zwischen Preis-
richtern und Teilnehmern ist zu dokumentieren.

Abschnitt 5. Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 64 Übergangsbestimmungen. 1 Zentrale Beschaffungsstellen im Sinne
von § 120 Absatz 4 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen1)
können bis zum 18. April 2017, andere Auftraggeber bis zum 18. Oktober
2018, abweichend von § 43 Absatz 1 die Übermittlung der Angebote, Teil-
nahmeanträge und Interessensbestätigungen auch auf dem Postweg, anderem
geeigneten Weg, Fax oder durch die Kombination dieser Mittel verlangen.
2 Dasselbe gilt für die sonstige Kommunikation im Sinne des § 9 Absatz 1,
soweit sie nicht die Übermittlung von Bekanntmachungen und die Bereit-
stellung der Vergabeunterlagen betrifft.

§ 65 Fristenberechnung. Die Berechnung der in dieser Verordnung ge-
regelten Fristen bestimmt sich nach der Verordnung (EWG, Euratom)
Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die
Fristen, Daten und Termine (ABl. L 124 vom 8.6.1971, S. 1).

Anlage 1
(zu § 28 Absatz 2)

Technische Anforderungen, Begriffsbestimmungen

1. „Technische Spezifikation“ bei Liefer- oder Dienstleistungen hat eine der folgenden Bedeutun-
gen:
eine Spezifikation, die in einem Schriftstück enthalten ist, das Merkmale für ein Produkt oder
eine Dienstleistung vorschreibt, wie Qualitätsstufen, Umwelt- und Klimaleistungsstufen, „De-
sign für Alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit Behinderungen) und Konformitäts-
bewertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Abmessungen des
Produkts, einschließlich der Vorschriften über Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Symbole,
Prüfungen und Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsanlei-
tungen, Produktionsprozesse und -methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Liefer- oder
Dienstleistung sowie über Konformitätsbewertungsverfahren;

2. „Norm“ bezeichnet eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normungsorgani-
sation zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung
nicht zwingend ist und die unter eine der nachstehenden Kategorien fällt:
a) internationale Norm: Norm, die von einer internationalen Normungsorganisation angenom-

men wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;
b) europäische Norm: Norm, die von einer europäischen Normungsorganisation angenommen

wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;
c) nationale Norm: Norm, die von einer nationalen Normungsorganisation angenommen wur-

de und der Öffentlichkeit zugänglich ist;
3. „Europäische Technische Bewertung“ bezeichnet eine dokumentierte Bewertung der Leistung

eines Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale im Einklang mit dem betreffenden
Europäischen Bewertungsdokument gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 12

3 SektVO §§ 64, 65, Anl. 1 Sektorenverordnung

1)Nr. 1.
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der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März
2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und
zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 5);

4. „gemeinsame technische Spezifikationen“ sind technische Spezifikationen im Bereich der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie, die gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung
(EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur
europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des
Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/
EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12) festgelegt
wurden;

5. „technische Bezugsgröße“ bezeichnet jeden Bezugsrahmen, der keine europäische Norm ist und
von den europäischen Normungsorganisationen nach den an die Bedürfnisse des Markts ange-
passten Verfahren erarbeitet wurde.

Anlage 2
(zu § 59)

Daten zur Berechnung der über
die Lebensdauer von Straßenfahrzeugen anfallenden externen Kosten

Tabelle 1
Energiegehalt von Kraftstoffen

Kraftstoff Energiegehalt in Megajoule (MJ)/Liter bzw.
Megajoule (MJ)/Normkubikmeter (Nm3)

Dieselkraftstoff 36 MJ/Liter
Ottokraftstoff 32 MJ/Liter
Erdgas 33–38 MJ/Nm3

Flüssiggas (LPG) 24 MJ/Liter
Ethanol 21 MJ/Liter
Biodiesel 33 MJ/Liter
Emulsionskraftstoff 32 MJ/Liter
Wasserstoff 11 MJ/Nm3

Tabelle 2
Emissionskosten im Straßenverkehr (Preise von 2007)

Kohlendioxid (CO2) Stickoxide (NOx)
Nichtmethan-

Kohlenwasserstoffe
Partikelförmige

Abgasbestandteile
0,03–0,04 e/kg 0,0044 e/g 0,001 e/g 0,087 e/g

Tabelle 3
Gesamtkilometerleistung von Straßenfahrzeugen

Fahrzeugklasse (Kategorien M und N
gemäß der Richtlinie 2007/46/EG) Gesamtkilometerleistung

Personenkraftwagen (M1) 200 000 km
Leichte Nutzfahrzeuge (N1) 250 000 km
Schwere Nutzfahrzeuge (N2, N3) 1 000 000 km
Busse (M2, M3) 800 000 km

Sektorenverordnung Anl. 2 SektVO 3

Tabellenseite
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Anlage 3
(zu § 59 Absatz 2)

Methode zur Berechnung
der über die Lebensdauer von Straßenfahrzeugen anfallenden Betriebskosten

1. Für die Zwecke von § 59 werden die über die Lebensdauer eines Straßenfahrzeugs durch dessen
Betrieb verursachten Energieverbrauchs- und Emissionskosten (Betriebskosten) nach der im
Folgenden beschriebenen Methode finanziell bewertet und berechnet:
a) Die Energieverbrauchskosten, die für den Betrieb eines Straßenfahrzeugs über dessen Lebens-

dauer anfallen, werden wie folgt berechnet:
aa) Der Kraftstoffverbrauch je Kilometer eines Straßenfahrzeugs gemäß Nummer 2 wird in

Energieverbrauch je Kilometer (Megajoule/Kilometer, MJ/km) gerechnet. Soweit der
Kraftstoffverbrauch in anderen Einheiten angegeben ist, wird er nach den Umrechnungs-
faktoren in Tabelle 1 der Anlage 2 in MJ/km umgerechnet.

bb) Je Energieeinheit muss im Rahmen der Angebotswertung ein finanzieller Wert festgesetzt
werden (e/MJ). Dieser finanzielle Wert wird nach einem Vergleich der Kosten je Ener-
gieeinheit von Ottokraftstoff oder Dieselkraftstoff vor Steuern bestimmt. Der jeweils
günstigere Kraftstoff bestimmt den in der Angebotswertung zu berücksichtigenden finan-
ziellen Wert je Energieeinheit (e/MJ).

cc) Zur Berechnung der Energieverbrauchskosten, die für den Betrieb eines Straßenfahrzeugs
über dessen Lebensdauer anfallen, werden die Gesamtkilometerleistung gemäß Num-
mer 3 (gegebenenfalls unter Berücksichtigung der bereits erbrachten Kilometerleistung),
der Energieverbrauch je Kilometer (MJ/km) gemäß Doppelbuchstabe aa und die Kosten
in Euro je Energieeinheit (e/MJ) gemäß Doppelbuchstabe bb miteinander multipliziert.

b) Zur Berechnung der Kohlendioxid-Emissionen, die für den Betrieb eines Straßenfahrzeugs
über dessen Lebensdauer anfallen, werden die Gesamtkilometerleistung gemäß Nummer 3
(gegebenenfalls unter Berücksichtigung der bereits erbrachten Kilometerleistung), die Koh-
lendioxid-Emissionen in Kilogramm je Kilometer (kg/km) gemäß Nummer 2 und die Emis-
sionskosten je Kilogramm (e/kg) gemäß Tabelle 2 der Anlage 2 miteinander multipliziert.

c) Zur Berechnung der in Tabelle 2 der Anlage 2 aufgeführten Kosten für Schadstoffemissionen,
die für den Betrieb eines Straßenfahrzeugs über dessen Lebensdauer anfallen, werden die
Kosten für Emissionen von Stickoxiden, Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen und partikelför-
migen Abgasbestandteilen addiert. Zur Berechnung der über die Lebensdauer anfallenden
Kosten für jeden einzelnen Schadstoff werden die Gesamtkilometerleistung gemäß Nummer 3
(gegebenenfalls unter Berücksichtigung der bereits erbrachten Kilometerleistung), die Emis-
sionen in Gramm je Kilometer (g/km) gemäß Nummer 2 und die jeweiligen Kosten je
Gramm (e/g) miteinander multipliziert.

d) Auftraggeber dürfen bei der Berechnung der Emissionskosten nach den Buchstaben b und c
höhere Werte zugrunde legen als diejenigen, die in Tabelle 2 der Anlage 2 angegeben sind,
sofern die Werte in Tabelle 2 der Anlage 2 um nicht mehr als das Doppelte überschritten
werden.

2. Die Werte für den Kraftstoffverbrauch je Kilometer sowie für Kohlendioxid-Emissionen und
Schadstoffemissionen je Kilometer basieren auf den genormten gemeinschaftlichen Testverfahren
der Gemeinschaftsvorschriften über die Typgenehmigung. Für Straßenfahrzeuge, für die keine
genormten gemeinschaftlichen Testverfahren bestehen, werden zur Gewährleistung der Ver-
gleichbarkeit verschiedener Angebote allgemein anerkannte Testverfahren, die Ergebnisse von
Prüfungen, die für den Auftraggeber durchgeführt wurden, oder die Angaben des Herstellers
herangezogen.

3. Die Gesamtkilometerleistung eines Fahrzeugs ist der Tabelle 3 der Anlage 2 zu entnehmen.

3 SektVO Anl. 3 Sektorenverordnung


